
An den Bürgermeister 
als örtliche Ordnungsbehörde 
Volkmarser Straße 3 
34479 Breuna 
 
 
 
 
Anzeige des Verbrennens von landwirtschaftlichen und gärtnerischen Abfällen 
 
 
Tag des Verbrennens: 
 

  
von             bis              Uhr 

Lage des Grundstücks: 
 

Gemarkung: Richtung: 

 Flur: 
 

Flurstück: 

 Grundstücksgröße: 
 

Art des Abfalls: 
 

 

Menge des Abfalls: 
 

 

Aufsichtsperson: 
 

Name:                                  Tel.-Nr. 

 Anschrift: 
 

  
Alter:      Jahre 
 

 
Von der Verordnung und insbesondere der einzuhaltenden Abstandsfläche habe ich 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________    ____________________________ 
 Ort und Datum                                                                                            Unterschrift 



 
 

M E R K B L A T T 

 

Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von 
Abfallbeseitigungsanlagen; 
hier: Verbrennen von landwirtschaftlichen und gärtnerischen Abfällen 
 
 
Gem. § 2 Abs. 1 der Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen 
außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen können pflanzliche Abfälle, die auf 
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Grundstücken anfallen, außerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortslage auf dem Grundstück, auf dem sie anfallen, verbrannt 
werden, soweit sie dem Boden aus landbautechnischen Gründen oder wegen ihrer 
Beschaffenheit nicht zugeführt werden können. 
 
Das Verbrennen ist der örtlichen Ordnungsbehörde anzuzeigen. Außerdem sind zeitliche 
Einschränkungen und Mindestabstände zu beachten sowie Sicherheitsvorkehrungen zu 
treffen. 
 
Anzeigenvordrucke sind bei der Gemeindeverwaltung Breuna und den Ortslandwirten 
erhältlich. Mündliche Anzeigen werden nicht entgegengenommen. 
 
Die zeitlichen Einschränkungen, die Mindestabstände und die zu treffenden 
Sicherheitsvorkehrungen sind auf der Rückseite dieses Merkblattes detailliert 
beschrieben. 



 


